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Ordnung zur Feststellung der 
studiengangbezogenen Eignung  

für den Bachelorstudiengang 
Edelstein und Schmuck  

des Fachbereichs Gestaltung 
an der Hochschule Trier vom 17.12.2020 

 
Auf Grund von § 7 Abs. 2 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 
Nr. 2 i. V. m. § 66 Abs. 1 des rheinland-pfälzi-
schen Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 
23. September 2020 (GVBl. S. 461), geändert 
durch § 24 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 
(GVBl. S. 547), BS 223-41, hat der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs Gestaltung der 
Hochschule Trier am 01.07.2019 die folgende 
Eignungsprüfungsordnung für den Bachelorstu-
diengang Edelstein und Schmuck des Fachbe-
reichs Gestaltung der Hochschule beschlossen. 
Der Senatsausschuss für Studium, Lehre und 
wissenschaftliche Weiterbildung der Hoch-
schule Trier hat am 13.08.2019 dazu Stellung 
genommen. Diese Ordnung berücksichtigt die 
Stellungnahme des Ministeriums für Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur vom 
07.07.2020 (Aktenzeichen 7211-
0019#2020/0008-150115325). 
Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
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§ 1 Geltungsbereich  

Im Bachelorstudiengang Edelstein und 
Schmuck ist die Einschreibung an der Hoch-
schule Trier unbeschadet der Voraussetzungen 
nach § 65 des Hochschulgesetzes von der 
Feststellung der studiengangbezogenen künst-
lerischen Eignung (Eignungsprüfung) abhän-
gig.  
 

§ 2 Zweck der künstlerischen Eignungsprü-
fung  

Durch die Eignungsprüfung werden die fach-
spezifische künstlerische Eignung und die 
künstlerischen Fähigkeiten der Bewerberin o-
der des Bewerbers festgestellt, insbesondere, 
ob sie oder er eine studiengangbezogene Eig-
nung und Fähigkeiten besitzt, die das Erreichen 
des Studienzieles erwarten lassen.  
 

§ 3 Eignungsprüfungskommission, Prü-
fende 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt 3 Professo-
rinnen und Professoren der Fachrichtung Edel-
stein und Schmuck der Hochschule Trier zu 
Prüfenden der Eignungsprüfungen für die 
Dauer von 3 Jahren. Diese bilden die Eignungs-
prüfungskommission für den Bachelorstudien-
gang Edelstein und Schmuck. 

(2) Die Eignungsprüfungskommission wählt aus 
ihrer Mitte ein vorsitzendes Mitglied und ein 
stellvertretend vorsitzendes Mitglied. 

(3) Die Eignungsprüfungskommission ist für die 
Organisation und Durchführung der Eignungs-
prüfungen zuständig.  

 
(a) Sie achtet darauf, dass die Bestimmun-
gen dieser Ordnung und der Allgemeinen 
Ordnung für die Prüfungen in den Studien-
gängen an der Hochschule Trier eingehal-
ten werden. 
 
(b) Die Eignungsprüfungskommission stellt, 
gemäß § 66 Abs. 2 i. V. m. § 26 Abs. 4 
HochSchG, die Chancengleichheit aller Be-
werberinnen und Bewerber sicher. Für Be-
werberinnen und Bewerber mit Behinderun-
gen werden die jeweils erforderliche Nach-
teilsausgleiche geschaffen. § 5 Abs.5 der 
Allgemeinen Prüfungsordnung für die Prü-
fungen in den Studiengängen an der Hoch-
schule Trier gilt entsprechend in der jeweils 
gültigen Fassung. 
 
(c) Die Eignungsprüfungskommission kann 
durch Beschluss Befugnisse seinem vorsit-
zenden Mitglied übertragen. 
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§ 4 Zeiten und Fristen  

(1) Die Eignungsprüfung wird jährlich jeweils im 
Sommersemester durchgeführt. 

(2) Die Teilnahme an der Eignungsprüfung er-
folgt auf Antrag des oder der Studieninteressier-
ten (§ 6) und eine Zulassung zur Eignungsprü-
fung (§ 7) durch die Eignungsprüfungskommis-
sion Die Bewerbungsfristen werden spätestens 
sechs Monate vor Beginn des Semesters, zu 
dem die Zulassung zum Studium erfolgen soll, 
durch die Eignungsprüfungskommission be-
kannt gegeben. Die Bewerbungsfrist ist eine 
Ausschlussfrist. 

(3) Versäumt eine Bewerberin oder ein Bewer-
ber die Bewerbungsfrist aus Gründen, die sie o-
der er nicht zu vertreten hat, kann der Bewerbe-
rin oder dem Bewerber die Wiedereinsetzung in 
den vorherigen Stand gewährt werden. Die Um-
stände, die zur unverschuldeten Versäumnis 
führten, sind auf Verlangen glaubhaft zu ma-
chen, ein amtsärztliches Attest kann gefordert 
werden.  
 

§ 5 Eignungsprüfung 

(1) Die Eignungsprüfung umfasst 3 Teile: 

a) Portfolioprüfung (Prüfungsvorleistung) 
gemäß § 8, 

b) Klausurprüfung gemäß § 9,  
c) Interview gemäß § 10.  

(2) Zum erfolgreichen Bestehen der Eignungs-
prüfung muss jeder Teil mindestens mit der 
Note 4,0 bewertet werden. 
 

§ 6 Bewerbungsunterlagen für die Eig-
nungsprüfung 

(1) Die Bewerbung muss folgende Unterlagen 
beinhalten: 

a) den ausgefüllten "Antrag auf Teilnahme 
an der Eignungsprüfung",  

b) einen tabellarischen Lebenslauf, der 
die Vorbildung darlegt, 

c) ein Portfolio bestehend aus 10 – 15 Ar-
beitsproben. Als Arbeitsproben kom-
men in Betracht: Zeichnerische, grafi-
sche und fotografische Arbeiten, plasti-
sche Objekte und/oder raumbildende 
Modelle in geeigneter medialer Doku-
mentation, dreidimensionale Arbeiten 
in fotografischer Wiedergabe, Farbstu-
dien, Konstruktionen aus den Berei-
chen Edelstein-, Schmuck- und Objekt-
gestaltung (Modelle, Zeichnungen, fo-
tografische Wiedergaben) und weitere 
Arbeiten, welche die künstlerischen Fä-
higkeiten unter Beweis stellen. Das 

Portfolio ist mit einem Inhaltsverzeich-
nis zu versehen. Zudem ist eine schrift-
liche Erklärung der Bewerberin oder 
des Bewerbers beizufügen, dass sie o-
der er die Arbeiten selbstständig ausge-
führt hat. 

d) eine beglaubigte Abschrift der erlang-
ten Hochschulzugangsberechtigung in 
deutscher oder englischer Sprache o-
der eine beglaubigte Übersetzung des-
sen in deutscher oder englischer Spra-
che, 

e) ggf. Nachweis über die Leistung der 
Gebühr zur Überprüfung ausländischer 
Unterlagen,  

f) eine Kopie vom Ausweis/Reisepass, 
g) ein Passbild.  

Die Teile f) und g) können nachgereicht werden. 

(2) Die Bewerbung ist bevorzugt digital einzu-
reichen. Vorgaben dazu werden auf der Webs-
ite der Fachrichtung publiziert. 
 

§ 7 Zulassung zur Eignungsprüfung  

(1) Zur Eignungsprüfung werden alle Bewerbe-
rinnen und Bewerber zugelassen, die die Teil-
nahme nach § 6 Abs. 1 beantragt haben. In be-
gründeten Ausnahmefällen, insbesondere ge-
mäß § 5 Abs. 5 der Allgemeinen Ordnung für 
die Prüfungen in den Studiengängen an der 
Hochschule Trier in der jeweils gültigen Fas-
sung, kann eine Frist zur Nachreichung von feh-
lenden Unterlagen festgesetzt werden, nach 
deren fruchtlosem Ablauf die Bewerbung zu-
rückzuweisen ist. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn eine 
ordnungsgemäße Antragstellung nach § 6 nicht 
erfolgt oder eine Wiederholung der Eignungs-
prüfung nach § 18 nicht mehr zulässig ist.  

(3) Die Nichtzulassung zur Eignungsprüfung ist 
den Bewerberinnen und Bewerbern schriftlich 
mitzuteilen, die Mitteilung ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.  
 

§ 8 Ablauf und Bewertung der Prüfungsvor-
leistung: Portfolioprüfung 

(1) Das Portfolio wird von den Prüfenden ge-
mäß § 3 Abs. 1 beurteilt und mit einer Note ge-
mäß § 11 bewertet. Bewertungskriterien sind 
insbesondere:  

a) Idee (künstlerischer Ausdruck, Kreativi-
tät, Originalität),  

b) Umsetzung (technisches Geschick, Fä-
higkeit zur adäquaten Materialeinsatz, 
Form- und Farbgefühl),  

c) Konzeptionsfähigkeit (sachgerechte 
und anschauliche Darstellung, erkenn-
baren Informationswert) 

https://www.hochschule-trier.de/fileadmin/Campus_Gestaltung/Fachrichtung_Edelstein_und_Schmuck/Studium/Formulare/10-antragEiPr_BFA-2018.pdf
https://www.hochschule-trier.de/fileadmin/Campus_Gestaltung/Fachrichtung_Edelstein_und_Schmuck/Studium/Formulare/10-antragEiPr_BFA-2018.pdf
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d) Entwicklungsfähigkeit des bislang er-
reichten Leistungsstandes im Rahmen 
des angestrebten Studiums. 

 
(2) Aus den nach Absatz 1 vergebenen Noten 
wird die Durchschnittsnote gemäß § 12 Abs. 1 
ermittelt: 

a) Ergibt sich dabei ein schlechterer No-
tendurchschnitt als 4,0, ist die Portfoli-
oprüfung nicht bestanden und die Teil-
nahme an den weiteren Prüfungsteilen 
gemäß § 5 Abs. 1, b) und c) ausge-
schlossen. Die Bewerberinnen und Be-
werber erhalten hierüber vom vorsit-
zenden Mitglied der Eignungsprüfungs-
kommission eine schriftliche Mitteilung, 
die mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen ist.  

b) Wird das Portfolio mit mindestens 4,0 
bewertet, so wird die Bewerberin oder 
der Bewerber vom vorsitzenden Mit-
glied der Eignungsprüfungskommission 
gemäß § 9 Abs. (2) S. 2 zu den weite-
ren Prüfungsteilen eingeladen.  

 

§ 9 Ablauf und Bewertung der Klausurprü-
fung 

(1) In der Klausurprüfung sind von den Bewer-
berinnen und Bewerbern an zwei Tagen drei Ar-
beiten in jeweils drei Zeitstunden mit vorgege-
benen Themen aus den Fachgebieten der je-
weiligen Prüfenden unter Aufsicht anzufertigen. 
Die Themen der einzelnen Arbeiten werden von 
den jeweiligen Prüfenden bestimmt. Die Klau-
sur soll Aufschluss geben über das kreative Po-
tential der Bewerberin oder des Bewerbers, die 
Abstraktionsfähigkeit, die visuelle Sensibilität, 
Farb- und Formgebung unter den Bedingungen 
einer Prüfung mit einem zeitlichen Rahmen und 
einer gegebenen Aufgabe.  

(2) Das vorsitzende Mitglied der Eignungsprü-
fungskommission legt die Termine für die Klau-
surprüfung in Rücksprache mit den Prüfenden 
fest. Der Termin wird den Bewerberinnen und 
Bewerbern spätestens 1 Woche vor dem Ter-
min mitgeteilt. 

(3) Vor Beginn der Klausurprüfung sind die Be-
werberinnen und Bewerber über die Bestim-
mungen der §§ 16 und 17 dieser Ordnung zu 
belehren. 

(4) Jede Klausurarbeit wird von der oder dem 
jeweiligen Prüfenden gemäß § 3 Abs. (1), die 
oder der die jeweilige Klausuraufgabe gestellt 
hat, beurteilt und bewertet. Die Beurteilungskri-
terien richten sich analog zu § 8 Abs. 1 dieser 
Ordnung.  
 

§ 10 Ablauf und Bewertung des Interviews 

(1) Das Interview dient dazu, über die fachspe-
zifische Eignung und Fähigkeit, die verbale Ar-
tikulationsfähigkeit und die Beurteilungskompe-
tenz hinsichtlich gestalterischer Arbeit der Be-
werberinnen und Bewerber Aufschluss zu ge-
ben, die Eindrücke aus der Portfolioprüfung zu 
vertiefen und zu hinterfragen sowie die Ergeb-
nisse der Klausurarbeiten zu hinterfragen. Des 
Weiteren werden der allgemeine künstlerische 
Bildungstand sowie einzelne Stationen der Vita 
hinterfragt und vertieft. 

(2) Das Interview findet am zweiten Tag der 
Klausurprüfungstage statt. Das vorsitzende Mit-
glied der Eignungsprüfungskommission legt die 
Termine für das Interview in Rücksprache mit 
den Prüfenden fest. Der Interviewtermin wird 
den Bewerberinnen und Bewerbern spätestens 
1 Woche vor dem Termin mitgeteilt. 

(3) Das Interview wird als Einzelprüfung von al-
len Prüfenden gemäß § 3 Abs. 1 abgenommen. 
Es dauert in der Regel 20 Minuten je zu prüfen-
der Person. Die Dauer kann bis zu 10 Minuten 
unter- oder überschritten werden.  

(4) Das Interview wird von den Personen, die 
die Prüfung abgenommen haben, gesondert 
beurteilt und gemäß § 11 bewertet anhand fol-
gender Beurteilungskriterien:  

a) Umfang und Qualität des Artikulations-
vermögens bzgl. technische Lösungen 
und gestalterische Auffassungen 

b) Umfang und Qualität der Auffassung im 
Bereich Handwerk und Kunst im Bezug 
auf Schmücke 

c) Umfang und Qualität der künstlerischen 
Selbstreflektion. 

Weichen die Bewertungen voneinander ab, 
wird die endgültige Note durch Bestimmung des 
arithmetischen Mittels gebildet, es wird nur die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Run-
dung gestrichen. 

(5) Die wesentlichen Gegenstände und das Er-
gebnis des Interviews sind in einem von allen 
Prüfenden zu unterzeichnenden Protokoll fest-
zuhalten, zu dessen Fertigung die Hinzuzie-
hung einer zur Verschwiegenheit verpflichteten 
Person als Protokollantin oder Protokollant zu-
lässig ist. 

(6) Auf Antrag von Bewerberinnen und Bewer-
bern kann die Gleichstellungsbeauftragte des 
Senats oder die oder der Gleichstellungsbeauf-
tragte des Fachbereichs sowie die oder der Be-
auftragte des Senats für die Belange Studieren-
der mit Behinderung am Interview teilnehmen. 
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§ 11 Bewertung 

(1) Die einzelnen Eignungsprüfungsteile sind 
wie folgt zu bewerten: 

 sehr gut (1) = eine hervorragende Leis-
tung; 

 gut (2) = eine erheblich über dem 
Durchschnitt liegende Leistung;  

 befriedigend (3) = eine Leistung, die 
durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht; 

 ausreichend (4) = eine Leistung, die 
trotz ihrer Mängel noch den Anforde-
rungen entspricht;  

 nicht ausreichend (5) = eine Leistung, 
die wegen erheblicher Mängel den An-
forderungen nicht mehr genügt.  

(2) Zur differenzierten Bewertung von Prüfungs-
leistungen können Zwischennoten verwendet 
werden, die durch Erniedrigen oder Erhöhen 
der Noten um 0,3 zu bilden sind. Die Zwischen-
noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind ausgeschlos-
sen. 
 

§ 12 Gesamtergebnis der Eignungsprüfung 

(1) Das Gesamtergebnis der Eignungsprüfung 
wird aus der Durchschnittsnote der Noten nach 
§§ 9 und 10 auf eine Dezimalstelle hinter dem 
Komma errechnet; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen. 

(2) Die Eignungsprüfung ist nicht bestanden, 
wenn:  

a) das nach Absatz 1 errechnete Ge-
samtergebnis schlechter als 4,0 ist o-
der nicht alle Teile der Eignungsprü-
fung mit mindestens 4,0 bewertet wur-
den  

b) die Bewerberinnen und Bewerber 
nach § 16 Abs. 1 Satz 1, d) von der 
Prüfung ausgeschlossen wurde,  

c) die Prüfung nach § 17 Abs. 2 als ab-
gebrochen gilt. 

 

§ 13 Bekanntgabe der Entscheidungen  

(1) Das vorsitzende Mitglied der Eignungsprü-
fungskommission gibt den Bewerberinnen und 
Bewerbern das Gesamtergebnis schriftlich be-
kannt.  

(2) Ist die Prüfung bestanden, erhalten die Be-
werberinnen und Bewerber hierüber ein Zeug-
nis, in dem das Gesamtergebnis ausgewiesen 
ist. Ist die Prüfung nicht bestanden, so ist dies 
den Bewerberinnen und Bewerbern schriftlich 
mitzuteilen, diese Mitteilung ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
 

§ 14 Gültigkeitsdauer  

(1) Aufgrund einer bestandenen Eignungsprü-
fung kann die Bewerberin oder der Bewerber 
die Einschreibung im Bachelorstudiengang 
Edelstein und Schmuck beantragen. 

(2) Bestandene Eignungsprüfungen in anderen 
Studiengängen werden nicht anerkannt. 
 

§ 15 Niederschrift  

(1) Über den Verlauf der Eignungsprüfung ist 
eine Niederschrift zu fertigen, in die aufzuneh-
men sind:  

1) Tag und Ort des Feststellungsverfah-
rens,  

2) die Namen der beteiligten Prüfenden,  
3) die Namen der Bewerberinnen und Be-

werber,  
und für jede Bewerberin und jeden Bewerber: 

1) die Bewertungen und Durchschnitts-
note des Portfolios, 

2) die Themen, Zeiten, die Bestätigung 
der Belehrung nach § 9 Abs. 3 und die 
aufsichtführenden Personen der Klau-
surarbeiten,  

3) die Bewertungen und Durchschnitts-
note der Klausurarbeiten,  

4) Beginn und Ende der einzelnen Inter-
views,  

5) die Bewertungen und Durchschnitts-
note des Interviews,  

6) bei Bewerberinnen und Bewerber mit 
einer nicht-Deutsche Muttersprache: 
die Feststellung ausreichender Kennt-
nis der deutschen Sprache,  

7) das erzielte Gesamtergebnis,  
8) besondere Vorkommnisse.  

 
(2) Die Niederschrift ist vom vorsitzenden Mit-
glied der Eignungsprüfungskommission zu un-
terzeichnen. 
 

§ 16 Täuschungshandlungen  

(1) Versucht die Bewerberin oder der Bewerber, 
das Ergebnis einer Eignungsprüfung durch 
Täuschung zu beeinflussen, kann die Eig-
nungsprüfungskommission  

a) die Bewerberin oder den Bewerber ver-
warnen,  

b) sie oder ihn zur Wiederholung der be-
troffenen Teilleistung verpflichten,  

c) die Prüfungsleistung mit ”nicht ausrei-
chend" (5) bewerten oder  

d) sie oder ihn in schweren Fällen von der 
weiteren Teilnahme an der Prüfung 
ausschließen.  
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(2) Vor einer Entscheidung nach Absatz 1 b) bis 
d) sind die Bewerberinnen und Bewerber vom 
vorsitzenden Mitglied der Eignungsprüfungs-
kommission anzuhören. Die Entscheidung ist 
schriftlich und mit Rechtsbehelfsbelehrung ver-
sehen mitzuteilen. 

(3) § 19 Abs. 1 der APO in der jeweils geltenden 
Fassung gilt entsprechend. 
 

§ 17 Unterbrechung der Eignungsprüfung  

(1) Kann die Bewerberin oder der Bewerber aus 
schwerwiegenden Gründen, die von ihr oder 
ihm nicht zu vertreten sind, an der Klausurprü-
fung oder das Interview nicht teilnehmen oder 
muss sie oder er die Prüfung aus solchen Grün-
den unterbrechen, so hat sie oder er das vorsit-
zende Mitglied der Eignungsprüfungskommis-
sion unverzüglich unter Angabe der Gründe zu 
benachrichtigen. Die bisherigen Prüfungser-
gebnisse sind anzurechnen, wenn die Eig-
nungsprüfung innerhalb eines Jahres nach der 
Entscheidung der oder des Vorsitzenden fort-
gesetzt wird. 

(2) Die Eignungsprüfung gilt als abgebrochen, 
wenn die Bewerberin oder der Bewerber eine 
Abgabefrist versäumt, ein Prüfungsteil ohne Zu-
stimmung des vorsitzenden Mitglieds der Eig-
nungsprüfungskommission unterbricht oder 
nach der Zulassung zum Interview nicht an die-
sem teilnimmt. Die Eignungsprüfung gilt in die-
sen Fällen als nicht bestanden.  
 

§ 18 Wiederholungsprüfung  

(1) Hat die Bewerberin oder der Bewerber die 
Eignungsprüfung nicht bestanden oder ist sie o-
der er gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1, d) von der 
weiteren Teilnahme an der Eignungsprüfung 
ausgeschlossen worden, so kann sie oder er 
die Prüfung zweimal wiederholen. Ist die zweite 
Wiederholung nicht bestanden so ist die Eig-
nungsprüfung endgültig nicht bestanden 

(2) Nach einem Ausschluss oder Nichtbestehen 
ist die gesamte Eignungsprüfung zu wiederho-
len. Eine Wiederholung kann frühestens zum 
nächsten folgenden Termin der Eignungsprü-
fung, nach erneuter Vorlage der Bewerbungs-
unterlagen gemäß § 6, stattfinden.  

§ 19 Einsichtnahme in die Prüfungsakten  

Die Bewerberinnen und Bewerber haben, ge-
mäß § 66 Abs. 2 i. V. m. § 26 Abs. 3 Nr.3  
HochSchG, das Recht,  

a) sich vor Abschluss ihrer Prüfung über 
Teilergebnisse unterrichten zu lassen, 

b) nach Abschluss der Prüfung auf schrift-
lichen Antrag innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Gesamtergeb-
nisses der Eignungsprüfung beim vor-
sitzenden Mitglied der Eignungsprü-
fungskommission Einsicht in ihre Prü-
fungsakten zu nehmen. 

 

§ 20 Einschreibung ohne allgemeine Zu-
gangsvoraussetzungen  

Wer nicht die allgemeinen Zugangsvorausset-
zungen gemäß § 65 HochSchG erfüllt, kann mit 
dem Nachweis der erfüllten Schulpflicht die Ein-
schreibung in den Bachelorstudiengang Edel-
stein und Schmuck des Fachbereichs Gestal-
tung beantragen, wenn als Gesamtergebnis der 
Eignungsprüfung jeweils mindestens die Note 
"gut" (2,0) erreicht wird.  
 

§ 21 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen  

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach der Ver-
öffentlichung im amtlichen Veröffentlichungsor-
gan der Hochschule Trier „publicus“ in Kraft.  

(2) Die bisher gültige Eignungsprüfungsord-
nung für den Bachelorstudiengang Edelstein 
und Schmuck vom 26.09.2019 wird hiermit auf-
gehoben.  
 

 

Trier, den 17.12.2020 

 

gez. Prof. Dr. Matthias Sieveke 

Der Dekan des Fachbereichs Gestaltung der 

Hochschule Trier
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Eignungsprüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang Innenarchitektur  

des Fachbereichs Gestaltung  
an der Hochschule Trier vom 17.12.2020 

 
Auf Grund von § 7 Abs. 2 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 
Nr. 2 i. V. m. § 66 Abs. 1 des rheinland-pfälzi-
schen Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 
23. September 2020 (GVBl. S. 461), geändert 
durch § 24 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 
(GVBl. S. 547), BS 223-41, hat der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs Gestaltung der 
Hochschule Trier am 09.10.2019 die folgende 
Eignungsprüfungsordnung für den Bachelorstu-
diengang Innenarchitektur des Fachbereichs 
Gestaltung der Hochschule beschlossen. Der 
Senatsausschuss für Studium, Lehre und wis-
senschaftliche Weiterbildung der Hochschule 
Trier hat am 13.11.2019 dazu Stellung genom-
men. Diese Ordnung berücksichtigt die Stel-
lungnahme des Ministeriums für Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur vom 07.07.2020 (Ak-
tenzeichen 7211-0019#2020/0008-
150115325). Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
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§ 1 Geltungsbereich  

Für die Zulassung zum Studium im Bachelor-
studiengang Innenarchitektur der Hochschule 
Trier ist entsprechend der jeweils geltenden 
Fachprüfungsordnung für diesen Studiengang 

unbeschadet der allgemeinen Zugangsvoraus-
setzungen sowie der sonstigen Immatrikulati-
onsvoraussetzungen das Bestehen einer  
studiengangsbezogenen künstlerisch-gestalte-
rischen Eignungsprüfung erforderlich. 
 
 

§ 2 Zweck der Eignungsprüfung  

Die Eignungsprüfung dient der Feststellung, ob 
die Bewerberinnen und Bewerber, die für die 
angestrebte Studienrichtung notwendige fach-
spezifische Eignung und notwendigen beson-
deren Fähigkeiten besitzen, um das Studienziel 
zu erreichen. Eine Eignungsprüfung findet nicht 
statt, wenn die Bewerberinnen und Bewerber 
an einer anderen Hochschule oder einer ent-
sprechenden Bildungseinrichtung eine gleichar-
tige und gleichwertige Prüfung abgelegt oder 
Prüfungsleistungen mit einem Vordiplom oder 
einer gleichwertigen Prüfung erbracht haben, 
die den Prüfungsleistungen dieser Eignungs-
prüfungsordnung gleichwertig sind. Über die 
Feststellung einer Gleichwertigkeit der Prüfung 
entscheidet der Prüfungsausschuss gemäß § 6. 
 
 

§ 3 Einschreibung ohne allgemeine Zu-

gangsvoraussetzungen  

Wer nicht die allgemeinen Zugangsvorausset-
zungen gemäß § 65 Abs. 1 HochSchG erfüllt, 
kann mit dem Nachweis der erfüllten Schul-
pflicht die Einschreibung in den Bachelorstudi-
engang Innenarchitektur des FB Gestaltung be-
antragen, wenn in der Eignungsprüfung min-
destens die Note "gut" (2,0) erreicht wird.  
 
 

§ 4 Gliederung der Eignungsprüfung  

Die Eignungsprüfung besteht aus einer Klau-
surprüfung (§ 8) und einer mündlichen Prüfung 
(§ 9). 
 
 

§ 5 Antragsverfahren  

Die Teilnahme an der Eignungsprüfung erfolgt 
auf Antrag. Die Fristen der Antragsstellung wer-
den als Ausschlussfristen spätestens sechs 
Monate vor Studienbeginn bekannt gegeben. 
 
 

§ 6 Prüfungsausschuss, Prüfungstermine  

(1) Die Durchführung der Eignungsprüfung ob-
liegt dem Prüfungsausschuss. Dem Ausschuss 
gehören nach § 37 Abs. 2 des HochSchG vier 
Professorinnen oder Professoren an, eine Stu-
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dierende oder ein Studierender, eine wissen-
schaftliche oder künstlerische Mitarbeiterin oder 
ein wissenschaftlich oder künstlerischer Mitar-
beiter sowie eine Mitarbeiterin oder ein Mitar-
beiter in Technik und Verwaltung, die oder der 
mit Aufgaben gemäß § 57 Abs. 1 Satz 2 oder 
Abs. 6 Satz 4 HochSchG betraut ist. Für jedes 
Mitglied des Prüfungsausschusses soll ein Er-
satzmitglied bestellt werden. Die Mitglieder und 
Ersatzmitglieder des Prüfungsausschusses 
werden vom Fachbereich Gestaltung für drei 
Jahre berufen. Ausgenommen davon ist das 
studentische Mitglied, dessen Amtszeit ein Jahr 
beträgt. 

(2) Der Prüfungsausschuss wählt aus seinem 
Kreis ein vorsitzendes Mitglied sowie ein stell-
vertretend vorsitzendes Mitglied.  

(3) Der Prüfungsausschuss berät und be-
schließt in nicht öffentlicher Sitzung.  

(4) Die Prüfungstermine werden vom vorsitzen-
den Mitglied des Prüfungsausschusses festge-
setzt und den Bewerberinnen und Bewerbern 
spätestens 1 Woche vor dem Termin mitgeteilt.  

(5) Machen Studierende glaubhaft, dass sie we-
gen länger andauernder Krankheit, ständiger 
Behinderung, erheblicher familiärer Verpflich-
tungen oder aus anderen, von ihnen nicht zu 
vertretenden Gründen nicht in der Lage sind, 
Prüfungen ganz oder teilweise in der vorgese-
henen Form abzulegen, gestattet der Prüfungs-
ausschuss, die Prüfungsleistung innerhalb ei-
ner verlängerten Bearbeitungszeit oder gleich-
wertige Prüfungsleistungen in anderer Form zu 
erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztli-
chen Attests oder eines vergleichbaren Nach-
weises verlangt werden. Der Prüfungsaus-
schuss kann ein amtsärztliches Attest verlan-
gen. 
 
 

§ 7 Zulassung  

(1) Zur Eignungsprüfung sind alle Bewerberin-
nen und Bewerber zuzulassen, die die Teil-
nahme an der Prüfung ordnungsgemäß nach § 
5 beantragt haben.  

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn eine 
ordnungsgemäße Antragstellung nach § 5 nicht 
erfolgt oder eine Wiederholung der Eignungs-
prüfung nach § 16 nicht mehr zulässig ist.  

(3) Mit der Zulassung zur Prüfung werden den 
Bewerberinnen und Bewerbern die Termine der 
Klausurprüfung und der mündlichen Prüfung 
mitgeteilt.  

(4) Die Nichtzulassung zur Prüfung ist den Be-
werberinnen und Bewerbern schriftlich unter 
Angabe der Gründe mitzuteilen. Die Mitteilung 
ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 
 
 

§ 8 Klausurprüfung 

(1) In der Klausurprüfung sind von den Bewer-
berinnen und Bewerbern an zwei Tagen zwei 
Arbeiten in jeweils drei Zeitstunden mit vorge-
gebenen Themen aus den Fachgebieten nach 
Abs. 2 unter Aufsicht anzufertigen. Die Klausur-
themen sollen Aufschluss geben über das 
räumliche Vorstellungsvermögen und das Ver-
ständnis für konstruktive und konzeptionelle Zu-
sammenhänge.  

(2) Als Fachgebiete kommen insbesondere in 
Betracht: Zeichnungen, farbige Darstellungen, 
insbesondere von Möbeln, Räumen und dreidi-
mensionalen Objekten, plastische Arbeiten und 
Möbel in fotografischer Wiedergabe, fotografi-
sche Arbeiten und digitale Gestaltungen.  

(3) Vor Beginn der Klausurprüfung sind die Be-
werberinnen und Bewerber über die Bestim-
mungen zu Täuschungshandlungen (§ 14) und 
der Unterbrechung der Prüfung (§ 15) zu beleh-
ren.  

(4) Die Klausuren müssen von mindestens zwei 
prüfungsberechtigten Mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses, die die jeweilige Klausuraufgabe 
gestellt haben, beurteilt und bewertet werden. 
Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden.  
 
 

§ 9 Mündliche Prüfung  

(1) Die mündliche Prüfung findet am zweiten 
Tag der Klausurprüfung statt. Die mündliche 
Prüfung soll über die fachspezifische Eignung 
und Fähigkeit sowie über die verbale Artikulati-
onsfähigkeit und die Beurteilungskompetenz 
hinsichtlich gestalterischer Arbeit der Bewerbe-
rinnen und Bewerber Aufschluss geben.  

(2) Die mündliche Prüfung wird von mindestens 
zwei prüfungsberechtigten Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses abgenommen, beurteilt und 
bewertet. Der Prüfungsausschuss bestellt die 
Prüfenden.  

(3) Die mündliche Prüfung kann als Einzel- oder 
Gruppenprüfung mit nicht mehr als vier Bewer-
berinnen oder Bewerbern durchgeführt werden. 
Bewerberinnen und Bewerber des eigenen 
Fachs sollen nach Maßgabe der räumlichen 
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Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zu-
gelassen werden, es sei denn, die zu Prüfenden 
haben spätestens bis zum Beginn der Prüfung 
widersprochen. Die mündliche Prüfung dauert 
in der Regel 10 Minuten je Teilnehmerin oder 
Teilnehmer. Die Dauer kann in begründeten 
Fällen bis zu fünf Minuten unter- oder über-
schritten werden.  

(4) Die wesentlichen Gegenstände und das Er-
gebnis der mündlichen Prüfung sind in einem 
Protokoll festzuhalten. Die Prüfungsleistung 
wird von den zwei Prüfenden gemäß Abs. 2, die 
die Prüfung abgenommen haben, gesondert 
beurteilt und gemäß § 10 bewertet. Weichen die 
Bewertungen voneinander ab, wird die endgül-
tige Note durch Festlegung des arithmetischen 
Mittels gebildet; es wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen.  

(5) Auf Antrag von Bewerberinnen und Bewer-
bern kann die Gleichstellungsbeauftragte des 
Senats oder die Gleichstellungsbeauftragte des 
Fachbereichs sowie die oder der Beauftragte 
des Senats für die Belange Studierender mit 
Behinderung an mündlichen Prüfungen teilneh-
men.  
 
 

§ 10 Bewertung der Prüfungsleistungen  

(1) Die einzelnen Prüfungsleistungen sind wie 
folgt zu bewerten:  
- sehr gut (1) = eine hervorragende Leistung,  
- gut (2) = eine erheblich über dem Durchschnitt 
liegende Leistung, 
- befriedigend (3) = eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderungen entspricht, 
- ausreichend (4) = eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderungen entspricht, 
- nicht ausreichend (5) = eine Leistung, die we-
gen erheblicher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt. 
 
Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleis-
tungen können Zwischennoten verwendet wer-
den, die durch Erniedrigen oder Erhöhen der 
Noten um 0,3 zu bilden sind. Die Zwischenno-
ten 0,7,4,3,4,7 und 5,3 dürfen nicht festgesetzt 
werden. 

(2) Beurteilungskriterien für die Bewertung der 
einzelnen Arbeiten nach § 8 Abs. 1 sowie § 9 
Abs. 1 sind insbesondere:  
- Breite der konstruktiv-gestalterischen Bega-
bung, 
- Kreativität (Originalität, Assoziationsvermögen 
und Interpretationsfähigkeit), 
- Farbempfinden, Formgefühl, Angemessenheit 

der gewählten Materialien und bildnerischen 
Mittel im Verhältnis zur Themenwahl, 
- Konzeptionsfähigkeit (Sachgerechtheit, An-
schaulichkeit und Informationswert), 
- Entwicklungsfähigkeit des erreichten Leis-
tungsstandes. 
 
 

§ 11 Gesamtergebnis  

(1) Das Gesamtergebnis der Eignungsprüfung 
wird vom Prüfungsausschuss aus der Durch-
schnittsnote der Noten der Klausurarbeiten  
(§ 8) und der Note der mündlichen Prüfung  
(§ 9) auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma 
berechnet; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen.  

(2) Die Eignungsprüfung ist nicht bestanden, 
wenn  
1. das nach Abs. 1 errechnete Gesamtergebnis 
schlechter als 4,0 ist, 
2. die Bewerberin oder der Bewerber nach § 14 
Abs. 1 Nr.4 von der Prüfung ausgeschlossen 
wurde oder 
3. die Prüfung nach § 15 Abs. 2 als abgebro-
chen gilt.  

(3) Nach § 66 Abs. 2 i. V. m. § 26 Abs. 3 Nr. 3 
HochSchG können sich Bewerberinnen und Be-
werber vor dem Abschluss der Gesamtprüfung 
und somit des Gesamtergebnisses über Teiler-
gebnisse unterrichten lassen.  

(4) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus-
schusses gibt den Bewerberinnen und Bewer-
bern das Gesamtergebnis bekannt. Ist die Prü-
fung bestanden, erhalten die Bewerberinnen 
und Bewerber hierüber ein Zeugnis, in dem das 
Gesamtergebnis ausgewiesen ist. Ist die Prü-
fung nicht bestanden, so ist dies den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern schriftlich mitzuteilen, 
diese Mitteilung ist mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen. Auf Antrag sind den Be-
werberinnen und Bewerbern auch die Noten der 
Klausurarbeiten (§ 8) und die Note der mündli-
chen Prüfung (§ 9) bekannt zu geben.  
 
 

§ 12 Gültigkeitsdauer 

Eine bestandene Eignungsprüfung hat eine 
Gültigkeit von 2 Jahren.  
 
 

§ 13 Niederschrift  

Über den Verlauf der Eignungsprüfung ist eine 
Niederschrift zu fertigen, in die aufzunehmen 
sind: 
1. die Namen der Prüferinnen und Prüfer, die an 
der Eignungsprüfung mitgewirkt haben, 
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2. die Namen der Bewerberinnen und Bewer-
ber, 

und für jede Bewerberin und jeden Bewerber: 

3. die Themen der Klausurarbeiten, 
4. Beginn und Ende der einzelnen Klausurter-
mine, 
5. die Namen der Aufsichtsführenden bei den 
Klausurarbeiten, 
6. die Bewertungen der Klausurarbeiten, 
7. das Protokoll und die Bewertung der mündli-
chen Prüfung 
8. die erzielten Gesamtergebnisse und 
9. besondere Vorkommnisse. 

Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
 
 

§ 14 Täuschungshandlungen  

(1) Versucht eine Bewerberin oder ein Bewer-
ber, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch 
Täuschung zu beeinflussen, kann der Prüfungs-
ausschuss 
1. die Bewerberin oder den Bewerber verwar-
nen, 
2. die Bewerberin oder den Bewerber zur Wie-
derholung der Prüfungsleistung verpflichten, 
3. die Prüfungsleistung mit ”nicht ausreichend" 
(5) bewerten oder 
4. in schweren Fällen die Bewerberin oder den 
Bewerber von der weiteren Teilnahme an der 
Prüfung ausschließen.  

(2) Vor einer Entscheidung nach Abs. 1 Nr. 2 bis 
4 ist die betroffene Bewerberin oder der be-
troffene Bewerber vom Prüfungsausschuss an-
zuhören; eine Verwarnung nach Abs. 1 Nr. 1 
kann während der Klausurtermine auch durch 
die Aufsichtsführenden ausgesprochen wer-
den. 
 
 

§ 15 Unterbrechung der Prüfung  

(1) Kann die Bewerberin oder der Bewerber aus 
schwerwiegenden Gründen, die von ihr oder 
ihm nicht zu vertreten sind, an der Klausurprü-
fung oder der mündlichen Prüfung nicht teilneh-
men, oder muss sie oder er die Prüfung aus sol-
chen Gründen unterbrechen, so hat sie oder er 
den Prüfungsausschuss unverzüglich unter An-
gabe der Gründe zu benachrichtigen und ent-
sprechende Nachweise vorzulegen. Das vorsit-
zende Mitglied des Prüfungsausschusses prüft 
die vorgetragenen Gründe und entscheidet, 
wann die Prüfung abzulegen oder fortzusetzen 
ist. Die bisherigen Prüfungsergebnisse sind an-
zurechnen, wenn die Klausurprüfung innerhalb 

eines Jahres nach der Entscheidung des vorsit-
zenden Mitglieds fortgesetzt wird.  

(2) Die Eignungsprüfung gilt als abgebrochen, 
wenn die Bewerberin oder der Bewerber unbe-
schadet des Abs. 1 sie ohne Zustimmung des 
vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschus-
ses unterbricht oder nach der Zulassung zur 
Klausurprüfung nicht an ihr teilnimmt. Die Eig-
nungsprüfung gilt in diesen Fällen als nicht be-
standen.  
 
 

§ 16 Wiederholungsprüfung   

Hat die Bewerberin oder der Bewerber die Eig-
nungsprüfung nicht bestanden oder ist sie oder 
er gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 4 von der weiteren 
Teilnahme an der Eignungsprüfung ausge-
schlossen worden, so kann sie oder er die Prü-
fung im Ganzen nur zweimal wiederholen. Eine 
Wiederholung der Prüfung kann zum nächst-
möglichen Termin erfolgen, an dem die Prüfung 
angeboten wird. 
 
 

§ 17 Einsichtnahme in die Prüfungsakten  

Die Bewerberin oder der Bewerber kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Ge-
samtergebnisses der Prüfung beim Fachbe-
reich Gestaltung Einsicht in ihre oder seine Prü-
fungsakten nehmen. 
 
 

§ 18 Inkrafttreten 

Die Eignungsprüfungsordnung tritt am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Veröf-
fentlichungsorgan der Hochschule Trier „publi-
cus“ in Kraft.  
 
 

§ 19 Außerkrafttreten der bisherigen Eig-

nungsprüfungsordnungen  

Die bisher gültigen Eignungsprüfungsordnun-
gen für den Bachelorstudiengang Innenarchi-
tektur vom 20.03.2014 sowie vom 30.11.2019 
werden hiermit aufgehoben.  

 

Trier, den 17.12.2020 

 

gez. Prof. Dr. Matthias Sieveke  

Der Dekan des Fachbereichs Gestaltung der 

Hochschule Trier 


